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§ 90 ArbVG Intervention
 ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2024

1. (1)Der Betriebsrat hat das Recht, in allen Angelegenheiten, die die Interessen der Arbeitnehmer berühren, beim

Betriebsinhaber und erforderlichenfalls bei den zuständigen Stellen außerhalb des Betriebes entsprechende

Maßnahmen zu beantragen und die Beseitigung von Mängeln zu verlangen. Insbesondere ist der Betriebsrat

berechtigt,

1. 1.Maßnahmen zur Einhaltung und Durchführung der die Arbeitnehmer des Betriebes betreffenden

Rechtsvorschriften (§ 89) zu beantragen;

2. 2.Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der betrieblichen Ausbildung, zur Verhütung von

Unfällen und Berufskrankheiten sowie zur menschengerechten Arbeitsgestaltung zu erstatten;

3. 3.sonstige Maßnahmen zugunsten der Arbeitnehmer des Betriebes zu beantragen.

2. (2)Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den Betriebsrat auf dessen Verlangen in allen Angelegenheiten, die die

Interessen der Arbeitnehmer des Betriebes berühren, anzuhören.
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